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Bekanntmachung
Nachstehendes unterm 8 v Mts vom Bezirksausschuß in Merseburg ger nncres Ortsstatut bringen wir zur öffentlichen Kenntniß mit dem Bemerken dich

Gewerbegericht für die hiesige Stadt am S Januar 18S ins Lebe tritt

Halle a S, den 13 Oktober 1891 Der Magistrat

das

S taude

Ms Statut
für die Stadt Gemeinde Hake a S

betreffend das Gewerbegericht zu Halle a S

Einleitung
Für den Gemeindebezirk der Stadt Halle a S wird

hierdurch nach Maßgabe des Beschlusses des Magistrates
vom 14 Juli 1891 und des Beschlusses der Stadtver
ordneten Versammlung vom 13 Juli 1891 auf Grund des

1 Abs 1 2 und 6 des Reichsgesetzes betreffend die
Gewerbegerichte vom 29 Juli 1890 nach Anhörung
beteiligter Arbeitgeber und Arbeiter nachstehendes Orts
statut erlassen

Erster Abschnitt
Grrichtnng und Zusammensetzung des Gewerbe

gerichts
1

Für die Entscheidung von gewerblichen Streitigkeiten
I zwischen Arbeitern einerseits und ihren Arbeitgebern

andererseits und
d zwischen Arbeitern desselben Arbeitgebers

II zwischen Personen welche für bestimmte Gewerbe
treibende außerhalb der Arbeitsstätte der letzteren
mit Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt
sind Heimarbeiter Hausgewerbetreibende und ihren
Arbeitgebern auch wenn diese Personen die Roh
stoffe oder Halbfabrikate welche sie bearbeiten oder
verarbeiten selbst beschaffen

d zwischen Hausgewerbetreibenden Heimarbeitern der
vorbezeichneten Art unter einander sofern sie von
demselben Arbeitgeber beschäftigt werden

wird ein Gewerbegericht errichtet welches den Namen
Gewerbegericht zu Halle a S führt
Sein Sitz ist zu Halle a S
Sein Bezirk umfaßt den Gemeindebezirk der Stadt

Halle a S
2

Als Arbeiter im Sinne dieses Orts Statuts gelten
diejenigen Gesellen Gehülfen Fabrikarbeiter und Lehrlinge
auf welche der siebente Titel der Gewerbe Ordnung An
wendung findet

Jngleichen gelten als Arbeiter Betriebsbeamte Werk
meister und mir höheren technischen Dienstleistungen be
traute Angestellte deren Jahres Arbeitsverdienst n Lohn
oder Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt

3

Sachliche Zuständigkeit
Das Gewerbegericht ist ohne Rücksicht auf den Werth

des Streitgegenstandes zuständig für Streitigkeiten
1 über den Antritt die Fortsetzung oder die Auflösung

des Arbkitsverhältnisses sowie über die Aushändigung
oder den Inhalt des Arbeitsbuches oder Zeugnisses

2 über die Leistungen und Entschädigungsansprüche aus
dem Arbeitsverhältnisse sowie über eine in Beziehung
auf dasselbe bedungene Konventionalstrafe

3 über die Berechnung und Anrechnung der von den
Arbeitern und Hausgewerbetreibenden zu leistenden
Krankenversicherungs Beiträge 2 Abs 1 Ziffer 5
s 53 54 65 72 73 des Gesetzes betreffend die
Krankenversicherung der Arbeiter vom 15 Juni 1883

4 über die Ansprüche welche auf Grund der Ueber
nahme einer gemeinsamen Arbeit von Arbeitern oder
Hausgewerbetreibenden desselben Arbeitgebers gegen
einander erhoben werden

4

Ausnahmen von der Zuständigkeit
Ausgenommen von der Zuständigkeit des Gewerbe

gerichts sind
I Streitigkeiten über eine Konventionalstrafe welche

für den Fall bedungen ist daß der Arbeiter oder
Hausgewerbetreibende nach Beendigung des Arbetts
Verhältnisses ein solches bet anderen Arbeitgebern
eingeht oder ein eigenes Geschäft errichtet

Tl Streitigkeiten der in 3 Ziffer 1 4 bezeichneten
Art zwischen
Ä Mitgliedern der Innungen Z 97 der Gewerbe

Ordnung und ihren Lehrlingen Z 97 Abs 1
Ziffer 4 ebenda

b Mitgliedern solcher Innungen für welche ein
Schiedsgericht in Gemäßheit des Z 97s Ziffer 6
und Z 100 ä der Gewerbeordnung errichtet ist
und ihren Arbeitern

Außerdem ist die Zuständigkeit des Gewerbegerichtes
ausgeschlossen für solche Streitigkeiten zwischen Gewerbe

treibenden und ihren Gesellet Gehülfen und Lehrlingen
für welche aus Grund der HZ 100e Z ffer 1 und 100 i
Abs 2 der Gewerbeordnung durch einen der streitenden
Theile die Entlcheidung eines JnnungSschiedsgerichteS
oder einer Innung anqerufen wird

Desgleichen ist die Zuständigkeit des Gewerbegerichtes
ausgeschlossen für solche Streitigkeiten der Gehülfen und
Lehrlinge in Apotheken und Handelsgeschäften und der
Arbeiter welche n den unter der Militär oder Marine
Verwaltung stehenden Betriebsanlagen beschäftigt sind sowie

für Streitigkeiten welche zur Zuständigkeit der nach
14 Nr 4 des Gerichts Verfassungs Gesetzes zugelassenen

auf Grund der sonstigen Landesgesetze zur Entscheidung
gewerblicher Streitigkeiten berufenen Gewerbegerichte ge
hören

5

Zusammensetzung
Das Gewerbegericht besteht aus einem Vorsitzenden

Stellvertretern desselben und 60 Beisitzern Die Zahl der
Stellvertreter und B isitzer kann durch Gemeinde Beschluß
anderweit festgestellt werven

6

Allgemeine Erfordernisse bezüglich der
Mitgl ied er

Zum Mitgliede des Gewerbegerichtes einschließlich
des Vorsitzenden und der Stellvertreter soll nur
berufen werden wer das dreißigste Lebensjahr vollendet
in dem derMahl vorangegangen Jahre für sich oder seine
Familie Armenunterstützung auf Grund des Gesetzes über
den Unterstützungswohnsitz vom 6 Juni 1870 R G Bl
S 360 und des Gesetzes betreffend die Ausführung des
Bunöesgefetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 8
März 1871 G S S 130 nicht empfangen oder die
empfangene Armenunterstützung erstattet hat und in dem
Bezirke oes Gewerbegerichtes seit mindestens 2 Jahren
wohnt oder beschäftigt ist

Desgleichen sollen zu Mitgliedern des Gewerbegerichtes
nicht berufen werden Personen welche wegen geistiger oder
körperlicher Gebrechen zu dem Amte nicht geeignet sind

Personen welche zum Amt eines Schöffen unfähig
sind Gerichtsverfassungs Gesetz W 31 32 können nicht
bernsen werden

7

Vorsitzender und Stellverter
Der Vorsitzende des Gewerbegerichtes und die Stell

vertreter desselben werden von dem Magistrat auf mindestens
ein Jahr gewählt sie dürfen weder Arbeitgeber noch
Arbeiter sein

Die Wahl des Vorsitzenden und der Stellvertreter be
darf der Bestätigung des Königlichen Regierungs Präsi
denten zu Merseburg Diese Bestimmung findet auf
Staats oder Gemeindebeamte welche ihr Amt kraft
staatlicher Ernennung oder Bestätigung verwalten keine
Anwendung solange sie dieses Amt bekleiden

8 8
Beisitzer

Die Beisitzer müssen zur Hälfte aus den Arbeitgebern
zur Hälfte aus den Arbeitern entnommen werden

Die Beisitzer aus dem Kreise der Arbeitgeber werden
mittelst Wahl dir Arbeitgeber die Beisitzer aus dem
Kreise der Arbeiter mittelst Wahl derZ Arbeiter auf die
Dauer von vier Jahren bestellt Wiederwahl ist zulässig

Alle zwei Jahre scheidet die Hälfte der Beisitzer jeder
Kategorie aus und wird durch neue Wahlen ersetzt wobei
Wiederwahl zulässig ist Die das erste Mal Ausscheiden
den werden durch eine von dem Vorsitzenden des Ge
werbegerichtes oder einem der Stellvertreter desselben in
öffentlicher Sitzung vorzunehmende Ausloosung bestimmt

Beisitzer deren Amtsperiode abgelaufen ist senden
erst dann aus wenn ihr Nachfolger in das Amt einge
treten ist

8 9
Zur Theilnahme an den Wahlen sind nur berechtigt

a solch Arbeitgeber welche das fünfundzwanzigste
Lebensjahr vollendet und seit mindestens einem Jahre
im Bezirke des Gewerbegerichtes Wohnung oder eine
gewerbliche Niederlassung haben

Anmerkung DießZZl und 32 des Gerichtsverfassungs
gesetzes lauten

s 31 Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt Dasselbe
kann nur von einem Deutschen versehen werden

s 32 Unfähig zu dem Amte eines Schöffen sind
1 Personen welche die Befähigung in Folge straf

gerichtlicher Verurteilung verloren haben
2 Personen gegen welche das Hauptverfahren wegen

eines Verbrechens oder Vergehens eröffnet ist
das die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte
oder der Fähigkeit zur Be eidung öffentlicher
Aemter zur Folge haben kam

3 Personen welche in Folge gerichtlicher Anordnung
in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt
find

d solche Arbeiter welche das fünfundzwanzigste Lebens
jahr vollendet und in dem Bezirke des Gewerbege
richtes seit mindestens einem Jahre beschäftigt sind
oder falls sie außerhalb dieses Bezirkes in Arbeit
stehen wohnen

Die in 6 Abf 3 dieses Statutes bezeichnete
Personen sind nicht wahlberechtigt

Mitglieder einer Innung für welche ein Schiedsgericht
tn Gemäßheit der 97 100 ä der Gewerbe Ordnung
errichtet ist und deren Arbeiter sind weder wählbar noch
wahlberechtigt

10

DaS Reich der Staat die Gemeinden und sonstige
öffentliche Verbände sowie juristische Personen üben ihr
Stimmrecht durch ihre gesetzlichen Vertreter aus

Den Arbeitgebern stehen im Sinne der 8 und S
dieses Statutes die mit der Leitung eines Gewerbe Be
triebes oder eines bestimmten Zweiges desselben betrauten
Stellvertreter der selbstständtgen Gewerbetreibenden gleich
sofern ihr Jahres Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt
zweitausend Mark übersteigt

Die durch 1 Abs 1 Ziffer II der Zuständigkeit des
Gewerbegerichtes unterstellten Hausgewerbetreibenden sind
sofern sie als selbstständige Gewerbetreibende gemäß Z 14
der Reichsgewerbeordnung angemeldet sind als Arbeit
geber anderenfalls als Arbeiter wahlberechtigt und wählbar

11

Wahl der Beisitzer
Die Wahl der Beisitzer ist unmittelbar und geheim

Sie erfolgt unter Leitung eines Wahlausschusses nach
Wahlbezirken welche für jede Wahl vom Magistrat fest
gestellt werden

Die Arbeitgeber haben ihr Wahlrecht tn demjenigen
Wahlbezirke auszuüben tn welchem sie zur Zeit der Vor
nahme der Wahl wohnen oder eine gewerbliche Nieder
lassung haben die Arbeiter in demjenigen Wahlbezirke in
welchem sie zur Zeit der Vornahme der Wahl tn Arbeit
stehen oder in welchem sie falls sie außerhalb des Ge
richtsbezirkes beschäftigt sind wohnen

12

Wahlausschuß
Der Vorsitzende des Gewerbegerichts und je zwei von

demselben zuzuziehende Beisitzer aus der Zahl der Arbeit
geber und der Arbeiter erstmalig der Magistrat bestim
men aus wieviel Personen der Wahlausschuß zu be
stchkn hat

Vorsitzender des Wahlausschusses ist der Vorsitzende
des GeNerdegerichts erstmalig ein von dem Magistrat zu
bestellender Wahlvorsteher Die übrigen Mitglieder des
Wahlausschusses müssen zur Hälfte stimmberechtigte Arbeit
geber zur Hälfte stimmberechtigte Arbeiter sein und wer
den je zur Hälfte von den als Mitglieder des Gewerbe
gkrichts thätigen Arbeitgebern und Arbeitern in geheimer
Wahl oder durch Zuruf gewählt erstmalig mit dieser
Maßgabe von dem Magistrat ernannt

13

Wahlort und Wahltermin
Tag Oct und Stunden der Wahlen bestimmt der Vor

sitzende des Gewerbegerichtes erstmalig der Magistrat sie
sind unter Mittheilung der für die Wählbarkeit und Wahl
berechtigung gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen min
destens zweimal in den zu amtlichen Anzeigen der Ge
meinde Behörden bestimmten Blättern bekannt zu machen
dergestalt daß zwischen der ersten Bekanntmachung und
dem Wahltage eine Frist von mindestens zwei Wochen iegt

14

Wahlhandlung
Die Wahlhandlung welche öffentlich ist uvd tn der

Zeit von Vormittags 8 bis Nachmittags 1 Uhr stattzu
finden hat erfolgt in den einzelnen Wahlbezirken geson
dert Für jeden Wahlbezirk ernennt der Wahlausschuß
eins seiner Mitglieder zum Wahlvorsteher

Dieser wählt aus der Zahl der in dem betreffenden
Wahlbezirke Wahlberechtigten 2 bis 4 Beisitzer in gleicher
Zahl Arbeitgeber und Arbeiter welche mit ihm gemein
schaftlich den Wahlvorstand bilden

Die an der Wahl sich betheiligenden Personen haben
sich vor dem Wahlvorstande insoweit demselben ihre Wahl
berechtigung nicht bekannt ist auf Erfordern über dieselbe
auszuweisen Hierzu genügt für die Arbeitgeber die Be
scheinigung über die nach 14 der Gewerbe Ordnung er
folgte Anmeldung des Gewerbe Be riebes sowie die letzte
Quittung über Zahlung der Gewerbesteuer für die Arbeiter
ein Zeugniß ihres Arbeitgebers oder der Polizeibehörde
durch welches bestätigt wird daß die tn 9 aufgeführten
Erfordernisse der Wahlberechtigung vorhanden sind For
mulare zu diesen Zeugnissen werden von dem Gewerbe
gcricht erstmalig von dem Magistrat verabfolgt Die An



rrkennLng anderer Legitimationen bleibt dem Ermessen des
Wohlvorstandes überlassen

8 15
Das Wahlrecht ist nur in Person und durch Stimm

zettel auszuüben welche handschriftlich oder im Wege der
Vervielfältigung herzustellen sind und nicht mehr Namen
enthalten sollen als Beisitzer in der betreffenden Wahl
handlung zu wählen sind

Die zur Wahl Erschienenen sind in zwei tabellarisch
aufgestellten Listen einzutragen von denen die eine für die
Arbeitgeber die andere für die Arbeiter bestimmt ist und
welche in der ersten Spalte die fortlaufende Nummer der
Erschienenen in der zweiten deren Namen in der dritten
deren Berufsart und in der vierten einen Vermerk über
die Legitimation enthalten

In der Liste der Arbeiter ist in einer fünften Spalte
der Arbeitgeber aufzuführen bei welchem der einzelne
Wähler beschäftigt ist

Wird ein zur Wahl Erschienener vom Wohlvorstande
als nicht wahlberechtigt zurückgewiesen so ist der Name
desselben dessenungeachtet in derjenigen Liste für welche
er sich angemeldet hat aufzuführen und der Zurück
weisungsgrund dabei zu vermerken

Zur Aufnahme der Stimmzettel ist für Arbeitgeber
und Arbeiter je eine besondere Wahlurne auszustellen in
welche die als stimmberechtigt Anerkannten ihre Stimm
zettel verdeckt durch die Hand des Vorsitzenden hinein
legen

D e Listen sind von den Mitgliedern des Wahlvor
standes am Schlüsse zu unterschreiben dieselben haben
dabei ausdrücklich zu bezeugen daß sich in der für die
Wahl bestimmten Zeit Niemand Wetter zur Ausübung
seines Wahlrechtes angemeldet hat

8 16
Nach Ablauf der zur Vornahme der Wahl festgesetzten

Zeit sind nur noch diejenigen Personen welche bereits im
Wahllokale anwesend sind zur Wahl zu zulassen

Sodann sind die Stimmzettel aus den Wahlurnen zu
nehmen und zu zählen Eme sich hierbei etwa ergebende
Verschiedenheit von der in den Listen festgestellten Zahl
der erschienenen Wähler ist nebst dem zur Aufklärung
Dienlichen in dem Wahlprotokolle zu vermerken

Demnächst erfolgt die Eröffnuug der Stimmzettel
Enthält ein Stimmzettel die Namen von mchr Personen
als Beisitzer zu wählen sind so kommen nur die der Reihe
nach zuerst ausgeführten in Betracht Ist aus einem
Stimmzettel die Person des Gewählten nicht mit Sicher
heit zu entnehmen oder ist eine Person benannt welche
nicht wählbar ist so ist die für d ese Person abgegebene
Stimme ungültig unbeschadet jedoch der Gültigkeit der
auf dem Wahlzettel sonst noch befindlichen Namen

Das Ergebniß der Stimmenzählung ist in das Wahl
protokoll aufzunehme welchem die Stimmzettel in ver
siegelten Päckchen beizufügen sind

Meinungsverschiedenheiten welche im Wahlvorstande
über die Stimmberechligung die Wählbarkeit oder die
Gültigkeit der Stimmzettel entstehen werden nach Stim
menmehrheit entschieden bei Stimmengleichheit entscheidet
der Wahlvorsteher Grund und Ergebniß dieser Abstim
mung find im Wahlprotokoll zu verzeichnen Das Wahl
protokoll ist sammt den St mmzeueln zur Feststellung des
Wahlergebnisses an den Wahlausschuß abzuliefern

Als gewählt ist vorbehaltlich der Bestimmungen des
21 dieses Statutes in jeder Kategorie diejenige der

Zahl der zu wählenden Beisitzer entsprechende Anzahl von
Perionen zu erachten welche die meisten Stimmen erhalten
haben bc Stimmengleichheit entscheidet das vom Vor
sitzenden des Wahlausschusses zu ziehende Loos

Der Wahlausschuß hat das Ergebniß der Wahl inner
halb dreier Ta e nach dem Wahltage dem Gewerbegericht
erstmalig dem Magistrat unter Beifügung der Wahlpro
tokolle der Stimmzettel und des von ihm über Feststell
ung des Wahlergebnisses aufgenommenen Protokolls be
kannt zu geben

8 17
Das Ergebniß der Wahl ist von dem Gewerbegericht

erstmalig vom Magistrate alsbald in dem zu seinen amt
lichen Anzeigen bestimmten Blatte mit dem Hinweise darauf
bekannt zu machen daß Beschwerden gegeu die Rcchts
gültigkeit der Wahl binnen einer Ausschlußfrist von einem
Monate nach dcr Wahl bei ihm oder bei dem Bezirks
ausschusse zu Merseburg anzubringen sind stehe 8 20

Gleichzeitig ist jeder Gewählte von seiuer Berusuug
zum Mitgliede des Gewerbegerichtes unter Hinweis auf
die gesetzlichen Ablehnungsgründe mit der Aufforderung
schri llich in Kenntniß zu setzen etwaige Ablehnungsgründe
bei dem Magistrat geltend zu machen

18

Ablehaung der Wahl
Das Amt der Beisitzer ist ein Ehrenamt Die Ueber

uahme desselben kann nur aus solchen Gründen verweigert
die Niederlegung nur auf solche Gründe gestützt werden
welche zur Ablehnung eines unbesoldeten Gemeinde Amtes
berechtigen 8 74 der Städteordnung

Anmerkung Nach ß 74 der Städteordnung berechtigen
zur Ablehnung oder zur früheren Nicderleguug eines unbesot
deten Gemeindeamtes nur folgende Enischuldigungsgründe

1 anhaltende Krankheit
2 Geschäfte die eine häufige oder lange dauernde Abwe,en

heit mit sich bringen
3 ein Alter über 60 Jahre
4 die früher stattgehabte Verwaltung einer unbesoldeten

Stelle für die nächsten 3 Jahre
6 die Verwaltung eines anderen öffentlichen Amts
K ärztliche oder wundärztliche Praxis
7 sonstige besondere Verhältnisse welche nach dem Ermessen

Doch kann Derjenige welcher das Amt eines Beisitzers
echs Jahre versehen hat während der nächsten sechs

Jahre die Uebernahme des Amtes ablehnen
Ablehnungsgründe gewählter Beisitzer sind nur zu be

rücksichtigen wenn dieselben nachdem der betheiltgte Bei
sitzer von seiner Wahl in Kenntniß gesetzt ist schriftlich
binnen einer Woche geltend gemacht werden

Ueber die Gründe für die Ablehnung oder Nieder
egung entscheidet die in Z 7 Abs 1 dieses Statutes be

zeichnete Stelle

8 19
Beschwerden gegen die Wahl

Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeit der Wahlen
ind nur binnen eines Monates nach der Wahl zulässig
Sie sind bei dem Magistrate oder bet dem Bezirks Aus
chusse zu Merseburg anzubringen und von dem letzteren
zu entscheiden Der Bezirks Ausschuß hat auf erhobene
Beschwerde Wahlen welche gegen das Gesetz oder die auf
Grund des Gesetzes erlassenen Wahlvorschriften verstoßen
ür ungiltig zu erklären

20
An Stelle der die Wahl mit Erfolg ablehnenden oder

olcher Personen deren Wahl für ungültig erklärt ist
gelten diejenigen welche bet der Wahl nach dem Ge
wählten die meisten Stimmen erhalten haben unter ent
prechender Anwendung der Bestimmungen des 8 17 Abs

2 als gewählt
8 21

Sind Wahlen nicht zu Stande gekommen oder wieder
holt für ungültig erklärt fo ist der Königliche Regterungs
Präsident zu Merseburg befugt

die Wahlen soweit sie durch Arbeitgeber oder Ar
beiter vorzunehmen waren durch den Magistrat vor
nehmen zu lassen

k soweit die Wahlen von dem Magistrate vorzunehmen
waren die Mitglieder selbst zu ernennen

8 22
Bekanntmachung über die endgültige Zu

sammensetzung des Gerichtes
Die endgültige Zusammensetzung des Gewerbegerichles

ist von dem Magistrat unter Angabe der Namen und
Wohnorte der Mitglieder durch das zu den amtlichen
Anzeigen der Gemeinde Verwaltung bestimmte Blatt be
kannt zu machen

23

Vereidigung der Mitglieder
Der Vorsitzende des Gewerbegerichtes und dessen Stell

vertreter sind vor ihrem Amtsantritte durch einen von
dem Königlichen Regierungs Präsidenten zu Merseburg
beauftragten Beamten die Beisitzer vor der ersten Dienst
leistung durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter
auf die Erfüllung der Obliegenheiten des ihnen über
tragenen Amtes eidlich zu verpflichten Jedem Beisitzer
ist bei seiner Verpflichtung ein Druckexemplar dieses Orts
statuts auszuhändigen

Ueber die Vereidigung ist ein Protokoll aufzunehmen

8 24
Enthebung Entsetzung der Mitglieder

Ein Mitglied des Gewerbegerichtes hinsichtlich dessen
Umstände eintreten oder bekannt werden welche die Wähl
barkeit zu dem von ihm bekleideten Amte nach Maßgabe
dieses Statutes ausschließen ist des Amtes zu entheben
Die Enthebung erfolgt durch den Bezirksausschuß zu
Merseburg nach Anhörung des Beteiligten

Ein Mitglied des Gewerbegerichtes welches sich einer
groben Verletzung seiner Amtspflicht schuldig macht kann
seines Amtes entsetzt werden Die Entsetzung erfolgt
durch das Königliche Landgericht zu Halle a S

Hinsichtlich des Verfahrens und der Rechtsmittel finden
die Vorschriften entsprechende Anwendung welche für die
zur Zuständigkeit der Landgerichte gehörigen Strafsachen
gelten Die Klage wird von der Königlichen Staats
anwaltschaft auf Antrag des Königlichen Regierungs
Präsidenten zu Merseburg erhoben

Falls hierdurch oder aus anderen Gründen im Laufe
einer Wahlperiode mehr als ein Dritttheil der Beisitzer
einer Kategorie bei dem Gewerbegerichte ausscheiden so
kaun der Magistrat Ersatzwahlen für den Rest der Wahl
periode anordnen auf welche die vorstehenden Vorschriften
entsprechende Anwendung finden

8 25
Vertheilung der Beisitzer

Die Reihenfolge in welcher die Beisitzer an den
Sitzungen des Gewerbegerichtes Theil zu nehmen bezw
als Hülfsbeisttzer zu sungirm haben wird durch Aus
lösung festgestellt Das Loos zieht der Vorsitzende
Ueber die Ausloosung wird ein Protokoll aufgenommen

8 26
Jeder Beisitzer hat während des Geschäftsjahres der

Regel nach nur während zweier Sitzungsperioden von je
zwei auseinanderfolgenden Wochen und während der an
diese Sitzungsperioden unmittelbar sich anschließenden

der Stadtverordneten Versammlung eise gültige Ent
schuldigung begründen

Wer sich ohne einen dieser Enischuldigungsgründe weigert
ein unbesoldetes Gemeindeamt anzunehmen oder die noch nicht
drei Jahre lang versehene Stelle ferner zu versehen sowie der
jenige welcher sich der Verwaltung einer solchen Stelle that
sächlich entzieht kann durch Beschluß der Stadwerordneten auf
drei bis sechs Jahre der Ausübung des Bürgerrechts verlustig
erklärt und um ein Achtel bis ein Viertel stärker zu den direk
ten Gemetndeabgaben herangezogen werden

zwei Wochen falls erforderlich als Hülfsbeisitzer M
sungiren

Der Vorsitzende setzt die Beisitzer von ihrer Ausloosung
den Sitzungsperioden und den Sitzungstagen für welche
bezw an welchen sie in Thätigkeit zutreten haben schrift
lich in Kenntniß und ladet dieselben zu den Sitzungstagen
unter Hinweis auf die Folgen des Ausbleibens schriftlich
ein

Eine Aenderung in der bestimmten Reihenfolge kann auf
übereinstimmenden Antrag der betheiligten Beisitzer von
demMorsitzenden bewilligt werden sofern die in den betref
fenden Sitzungen zu verhandelnden Sachen noch nicht be
stimmt sind

Der Antrag uno die Bewilligung sind aktenkundig zu
machen

8 27
Ausbleiben der Beisitzer

Die Beisitzer sind verpflichtet im Falle der Verhinderung
ihre Entschuldigungsgründe rechtzeitig dem Vorsitzenden
anzuzeigen

Beisitzer welche ohne genügende Entschuldigung zu den
Sitzungen nicht rechtzeitig sich einfinden oder ihren Ob
liegenheiten in anderer Weise sich entziehen sind zu einer
Ordnungsstrafe bis 300 Mark sowie in die verursachten
Kosten zu verurtheilen Die Verurtheilung wird durch den
Vorsitzenden ausgesprochen Erfolgt nachträglich genügende
Entschuldigung so kann die Verurtheilung ganz oder theil
weise zurückgenommen werden

Gegen die Entscheidung findet Beschwerde an das Kö
nigliche Landgericht zu Halle a/S statt Das Verfahren
richtet sich nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung
88 338 Abs 1 348 349 352 Abs 2 und des Gerichts
verfassungsgefltzes 88 72 77 78

Wenn sowohl der ausgelooste Beisitzer wie der Hülfs
beisitzer verhindert ist können statt ihrer andere Beisitzer
aus der Zahl der nicht zu einer bestimmten Sitzungsperiode
eingetheilten durch den Vorsitzenden einberufen werden

Die Beisitzer haben jeden Wechsel ihrer Wohnung
binnen drei Tagen dem Vorsitzenden beiVermeidung einer
Ordnungsstrafe von fünfzig Pfennigen anzuzeigen

8 28
Besetzung des Gerichtes in der einzelnen

Sitzung
Für jede Spruchsitzung des Gewerbegerichts sind vier

Beisitzer zwei Arbeiigeber und zwei Arbeiter ein
zuladen

Zur Beschlußfassung genügt die Anwesenheit des Vor
sitzenden und zweier Beisitzer von denen der eine Arbeit
geber der andere Arbeiter ist

Wenn drei Beisitzer erscheinen so nimmt der dem Lebens
alter nach jüngere der doppelt besetzten Kategorie an den
Verhandlugeun nur mft berathender Stimme Theil

8 29
Entschädigung der Beisitzer

Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung welcher sie bei
gewohnt haben als Entschädigung für Zettversäumniß drei
Mark Die Entschädigungen werden sofort nach jeder
Sitzung ausgezahlt eine Zurückweisung derselben ist nicht
statthaft

Desgleichen erhalten die Mitglieder des Wahlausschusses
mit Ausnahme des Vorsitzenden für ihre Theilnahme
an einer Wahlhandlung eine Entschädigung von je drei
Mark

8 30
Gerichtsschreiberei u f w

Bei dem Gewerbegerichte wird eine Gerichtsschreiberet
sowie eine Gerichtskasse eingerichtet

Die erforderlichen Bureau und Schreibkräfte Unter
beamten und Geschäftsräume überweist die Stadt Halle
a/S d m Gewerbegerichte

Der von dem Magistrat zu ernennende Gerichtsschreiber
und diejenigen seiner Gehülfen welche an den Spruch
sitzungen des Gewerbegerichtes als Protokollführer Theil
nehmen sollen sind durch den Vorsitzenden des Gewerbe
gerichtes zu vereidigen

Als Zustellungsbeamte fungiren diejenigen Gemeinde
beamten welche von dem Vorsitzenden damit beauftragt
werden

8 31
Unterhaltun gskosten

Die Kosten der Einrichtung und Erhaltung desGewer
begerichtes sind soweit sie nicht in dessen Einnahmen ihre
Deckung finden von der Stadtgemetnde Halle a/S zu
tragen

Der Vorsitzende des Gewerbegerichtes hat alljährlich
einen Bericht über die gesammte Geschäftstätigkeit des
Gewerbegerichtes in dem abgelaufenen Jahre an den Magi
strat zu erstatten

Zweiter Abschnitt
Verfahren

8 32
Aus das Verfahren vor den Gewerbegerichten finden

soweit im Nachstehenden nicht besondere Bestimmungen
getroffen sind die für das amtsgerichtliche Verfahren
geltenden Vorfchrtften der Zivilprozeßordnung entfprechende
Anwendung

8 33
Zuständig ist dasjenige Gewerbegericht in dessen Bezirk

die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist

8 34
Die Vorschrift im 8 11 er Zivilprozeßordnung über



die bindende Wirkung der rechtskräftigen Entscheidung
durch welche ein Gericht sich für sachlich unzuständig er
klärt hat findet in dem Verhältniß der Gewerbegerichte
und der ordentlichen Gerichte Anwendung Eine solche
Entscheidung des ordentlichen Gerichts ist auch insoweit
als sie auf der Annahme der örtlichen Zuständigkeit eines
bestimmten Gewerbegerichtes beruht für das letztere
bindend

35
Ueber Gesuche wegen Ablehnung von Gerichtspersonen

Tntscheidet das Gewerbegericht

36
Nichtprozeßfähigen Parteien welche ohne gesetzlichen Ver

treter sind kann auf Antrag bis zum Eintritt des gesetz
lichen Vertreters von dem Vorsitzenden ein besonderer
Vertreter gestellt werden

Das Gleiche gilt im Falle erheblicher Entfernung des
Aufenthaltsortes des gesetzlichen Vertreters

Die nichtprozeßfähtge Partei ist auf ihr Verlangen
selbst zu hören

8 37
Rechtsanwälte und Personen welche das Verhandeln

Bor Gericht geschäftsmäßig betreiben werden als Prozeß
bevollmächtigte oder Beistände vor dem Gewerbegerichte
intcht zugelassen

38
Die Znstellungen in dem Verfahren vor den Gewerbe

gerichten erfolgen von Amtswegen
Urtheile und Beschlüsse gegen welche ein Rechtsmittel

stattfindet sind den Parteien zuzustellen soweit diese nicht
auf die Zustellung verzichten Sonstige Urtheile und Be
schlüsse sind einer Partei nur zuzustellen wenn sie nicht
in Anwesenheit derselben verkündet sind Auf Verlangen
einer Partei ist derselben auch Ausfertigung eines in ihrer
Anwesenheit verkündeten Urtheils oder Beschlusses zu er
theilen

Anträge und Erkärnngen einer Partei welche zugestellt
werden sollen sind bet dem Gerichte einzureichen oder
mündlich zum Protokolle des Gerichtsschreibers anzu
bringen

Sofern durch die Zustellung eine Frist gewahrt oder
die Verjährung unterbrochen werden soll tritt diese
Wirkung wenn die Zustellung demnächst erfolgt bereits
mit der Einreichung oder Anbringung des Antrags oder
der Erklärung ein

8 39
Der Gerichtsschreiber hat für die Bewirkung der Zu

stellung Sorge zu tragen und die bei derselben zu über
gebenden Abschriften zu beglaubigen

Er hat das zu übergebende Schriftstück in einem ver
schlossenen mit der Adresse der Person an welche zuge
stellt werden soll sowie mit einer Geschäftsnummer ver
sehenen Briefumschläge dem Zustellungsbeamten und im
Fall der Zustellung durch die Post dieser zur Zustellung
zu übergeben Bus den Briefumschlag ist der Vermerk
zu setzen Vereinfachte ZusteUung

Die auf dem Briefumschläge angegebene Geschäftsraum
mer ist in den Akten zu vermerken

Erfolgt die Zustellung durch die Post so ist eine Be
scheinigung der Uebergabe an die Post Civilprozeßord
nung 177 179 nicht erforderlich

40
Die von dem Zustellungsbeamten oder dem Postboten

aufzunehmende Zustellungsurkunde muß die Art und
Weise in welcher der seiner Adresse und seiner Geschäfts
nummer nach bezeichnete Briefumschlag übergeben ist ins
besondere den Ort und die Zeit der Uebergabe sowie die
Person welcher zugestellt ist bezeiänen und wenn die
Zustellung nicht an den Adressaten persönlich erfolgt ist
den Grund hiervon angeben Die Urkunde ist von dem
die Zustellung vollziehenden Beamten zu unterschreiben

Bei der Zustellung wird eine Abschrift der Zustellungs
urkunde nicht übergeben Der Tag der Zustellung ist
Hon dem zustellenden Beamten auf dem Briefumschläge zu
vermerken

s 41
Die zur Erledigung des Rechtsstreits erforderlichen

Verhandlungstermine werden von dem Vorsitzenden von
Amtswegen angesetzt Nach Ansehung des Termins ist
die Ladung der Parteien durch den Gerichtsschreiber zu
veranlassen Ladungen durch die Parteien finden nicht statt

Die Zustellung der Ladung muß spätestens am Tage
vor dem Termine erfolgen

Die Zustellung der Ladung an eine Partei ist nicht
erforderlich wenn der Termin in Anwesenheit derselben
verkündet oder ihr bet Einreichung oder Anbringung der
Klage oder des Antrags aus Grund dessen die Termins
bestimmung stattfindet mitgetheilt worden ist Die erfolgte
Mittheilung ist zu den Akten zu vermerken

s 42
Nachdem die Klage eingereicht oder zum Protokolle des

Gerichtsschreibers angebracht ist hat der Vorsitzende einen
möglichst nahen Termin zur Verhandlung anzusetzen

Die Klage gilt unbeschadet der Bestimmung im H 33
Absatz 4 erst mit der Zustellung an den Beklagten als
erhoben

43
An ordentlichen Gerichtstagen können die Parteien zur

Verhandlung des Rechtsstreits ohne Terminsbestimmung
und Ladung vor dem Gerichte erscheinen

Die Erhebung der Klage erfolgt tu diesem Falle durch
den mündlichen Vortrag derselben Die Klage ist zu Pro
tokoll zu nehmen falls die Sache streitig bleibt

Z 44
Die Verhandlung vor dem erkennenden Gerichte ein

schließlich der Verkündung der Urtheile und Beschlüsse
desselben erfolgt öffentlich

Durch das Gericht kann die Oeffentlichkeit für die Ver
handlung oder für einen Theil derselben nach Maßgabe
der Vorschriften in den 173 bis 175 des Gerichts
verfassungsgesetzes ausgeschlossen werden

Die Vorschriften der ZZ 176 bis 193 des Gerichtsver
fassungsgesetzes über die Aufrechterhaltung der Ordnung
in den Sitzungen und über die Gerichtssprache finden
Anwendung

45
Erscheint der Kläger im Verhandlungstermine nicht

so ist auf Antrag des Beklagten das Versäumnißurtheil
dahin zu erlassen daß der Kläger mit der Klage abzu
weisen sei

Erscheint der Beklagte nicht und beantragt der Kläger
das Versäumnißurtheil so werden die in der Klage be
haupteten Thatsachen als zugestanden angenommen So
weit dieselben den Klageantrag rechtfertigen ist nach dem
Antrage zu erkennen soweit dies nicht der Fall ist die
Klage abzuweisen

Bleiben beide Parteien aus so ruht das Verfahren
bis die Ansetzung eines neuen Verhandlungstermins be
antragt wird

8 46
Die Partei gegen welche ein Versäumnißurtheil erlassen

ist kann binnen der Nothfrist von drei Tagen seit der an
sie bewirkten Zustellung des Urtheils die Erkärung ab
geben daß sie Einspruch einlege Die Einlegung gilt mit
der Einreichung der Erklärung oder mit der Abgabe der
selben zum Protokolle des Gerichtsschreibers als bewirkt
i In dem Versäumnißurtheil ist der Partei zu eröffnen
in welcher Form und Frist ihr der Einspruch zusteht

Nach Einlegung des Einspruchs Hit der Vorsitzende
einen neuen Verhandlungstermin anzusetzen

Erscheint die Partei welche den Einspruch eingelegt hat
auch in dem neuen Termine nicht so gilt der Einspruch
als zurückgenommen Andernfalls wird sofern der Ein
spruch zulässig ist der Prozeß in die Lage zurückversetzt
in welcher er sich vor Eintritt der Versäumniß befand

47
Erscheinen die Parteien in dem Termine so hat das

Gewerbegericht thunlichst auf eine gütliche Erledigung des
Rechtsstreits hinzuwirken Es kann den Sühneversuch
in jeder Lage des Verfahrens erneuern und hat denselben
bet Anwesenheit der Parteien am Schlüsse der Verhand
lung zu wiederholen

Der Inhalt eines vor dem Gerichte abgeschlossenen
Vergleichs ist durch Aufnahme in das Protokoll festzu
stellen Die Fiststellung ist den Parteien vorzulesen In
dem Protokolle ist zu bemerken daß die Vorlesung statt
gefunden HU und daß die Genehmigung erfolgt ist ode
welche Einwendungen erhoben sind

48
Kommt ein Vergleich nicht zu Stande so ist über den

Rechtsstreit zu verhandeln Die Leitung der Verhand
lung liegt dem Vorsitzenden ob Derselbe hat dahin zu
wirken düß die Parteien über alle erheblichen Thatsachen
sich vollständig erklären die Beweismittel sür ihre Be
hauptungen bezeichnen nnd die sachSienlichen Anträge
stellen Derselbe kann jeder Zeit das persönliche Erschei
nen der Parteien anordnen nnd für den Fall des Nicht
erscheinens eine Geldstrafe bis zu einhundert Mark an
drohen Gegen die Festsetzung der Strafe findet Beschwerde
nach den Bestimmungen der Civilprozeßordnung statr

Wird die Fortsetzung der Verhandlung in einem weiteren
Termine nothwendig insbesondere weil eine erforderliche
Beweisaufnahme nicht sofort bewirkt werden kann so ist
der weitere Termin alsbald zu verkünden Der zur Be
weisaufnahme vor dem Gerichte anberaumte Termin ist
zugleich zur Fortsetzung der Verhandlung bestimm

s 49
Erscheinen in einem zur Fortsetzung der Verhandlung

bestimmten Termine die Parteien oder eine derselben nicht
so ist das Urtheil unter Berücksichtigung der bisherigen
Verhandlungen insbesondere einer etwaigen Beweisauf
nahme zu erlassen

Das Gericht kann jedoch sofern wegm eines neuen
Vorbringens der erschienenen Partei oder aus einem
anderen Grunde eine weitere Verhandlung angezeigt er
scheint zunächst die Anberaumung eines neuen Termins
sowie eine etwa erforderliche Beweisaufnahme beschließen

Erscheinen beide Parteien nicht so kann das Gericht
die Sache für ruhend erklären

Erscheint in dem neuen Termine eine Prrtei nicht so
entscheidet das bericht nach freiem Ermessen inwieweit
eine beantragte Beweisaufnahme zu bewirken oder ein
neues thatsächliches Vorbringen der erschienenen Partei
für zugestanden zu erachten und inwieweit eine von der
Gegenpartei abzugebende Erklärung als verweigert oder
ein früheres Vorbringen derselbeu als zurückgenommen
anzusehen ist

s 50
Gegen ein auf Grund des Z 49 ergangenes Urtheil

steht der nicht erschienenen Partei der Einspruch Z 38
zn ssfern sie durch Naturereignisse oder andere unabwend
bare Zufälle am Erscheinen verhindert war Dies ist der
Partei in dem Urtheil zu eröffnen Die Ansetzang des
neuen Verhandlungstermines erfolgt nur wenn ein Ver
hinderungsgrund der bezeichneten Art binnen der Ein
spruchsfrist glaubhaft gemacht ist

Im Uebrigen gilt ein auf Grund des Z 49 ergangenes
Urtheil nicht als Versäumnißurtheil

s 51
Die Beweisaufnahme ersolgt in der Regel vor dem

Gewerbegerichte Sie kann nur in den Fällen der HZ
337 340 347 399 441 der Civilprozcßordnung dem
Vorsitzenden des Gerichts oder mittelst Ersuchens einem
Amtsgerichte übertragen werden

Die Beweisaufnahme ist auch dann zu bewirken wenn
die Parteien oder eine derselben in dem für die Beweis
aufnahme bestimmten Termine nicht erscheinen

52
Beschließt das Gericht die Vernehmung von Zeugen

oder Sachverständigen so sind dieselben falls sie nicht
von den Parteien zur Stelle gebracht sind zu laden Von
der Ladung der Sachverständigen kann abgesehen werden
wenn schriftliche Begutachtung angeordnet wird

Die Beeidigung der Zeugen und Sachverständigen er
folgt nur wenn das Gericht die Beeidigung zur Herbet
führung einer wahrheitsgemäßen Aussage für nothwendig
erachtet oder wenn eine Partei dieselbe beantragt Die
Bestimmungen nach welchen die Beeidigung in gewissen
Fällen unzulässig ist Civilprozeßordnung 358 bleiben
unberührt

s 53
Ob die Leistung eines zugeschobenen oder zurückge

schobenen Eides durch bedingtes Urtheil oder durch Be
weisbeschluß anzuordnen sei bestimmt das Gericht nach
freiem Ermessen

54
Erscheint der Schwurpflichtige in dem zur Leistung

eines Eides bestimmten Termine nicht so ist der Eid ohne
Weiteres als verweigert anzusehen Dem Verfahren ist
Fortgang zu geben

Der Schwurpflichtige kann binnen einer Nothfrist von
drei Tagen nach dem Termine sich zur nachträglichen
Leistung des Eides erbieten Auf ein inzwischen ergangenes
Urtheil finden die Bestimmungen des Z 647 der Civil
prozcßordnung entsprechende Anwendung Ein solches
Urtheil ist wenn der Eid nachträglich geleistet wird inso
weit aufzuheben als es auf der Annahme der Eidesver
weigerung beruht

Erscheint der Schwurpflichtige auch in dem zur nach
träglichen Eidesleistung bestimmten Termine nicht so
findet ein nochmaliges Erbieten zur Eidesleistung nicht
statt

55
Ueber die Verhandlung vor dem Gewerbegerichte ist ein

Protokoll aufzunehmen Dasselbe ist von dem Vor
sitzenden und dem Gerichtsschreiber zu unterzeichnen

56
Das Urtheil ist in dem Termine in welchem die Ver

handlung geschlossen wird zu verkünden Ist dies nicht
aussührbar so ersolgt die Verkündung in einem sofort
anzuberaumenden Termine welcher nicht über drei Tage
hinaus anberaumt werden soll

Die Wirksamkeit der Verkündung des Urtheils ist von
der Anwesenheit der Parteien und der Besitzer nicht ab
hängig

s 57
Aus dem Urtheile müssen ersichtlich sein
1 die Mitglieder des Gerichts welche bei der Ent

scheidung mitgewirkt haben
2 die Parteien
3 das Sach und Streitoerhältniß in gedrängter Dar

stellung nebst den wesentlichen Entscheidungsgründen
4 der Spruch des Gerichts in der Hauptsache und in

Betreff der Kosten Der Betrag der letzteren soll
soweit er sofort zu ermitteln ist im Urtheil festge
setzt werden

Das Urthül ist von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen

s 58
Ein über den Grund des Anspruchs vorab entschei

dendes Zwischenur heil ist in Betreff der Rechtsmittel
nicht als Endurtheil anzusehen

s 59
Erfolgt die Verurtheilung auf Vornahme einer Hand

lung so ist der Beklagte zugleich auf Antrag des Klägers
für den Fall daß die Handlung nicht binnen einer zu
bestimmenden Frist vorgenommen ist zur Zahlung einer
nach dem Ermessen des Gerichts festzusetzenden Entschä
digung zu verurtheilen

In diesem Falle ist die Zwangsvollstreckung in Gemäß
heit der ZH 773 774 der Civilprozeßordnung ausge
schlossen

60
Die Verpflichtung der unterliegenden Partei die Kosten

des Rechtsstreits zu tragen erstreckt sich auf die Erstattung
der dem Gegner durch die Zuziehung eines Prozeßbevoll
mächtigten oder Beistandes entstandenen Auslagen nur
unter der Voraussetzung daß die Zuziehung durch beson
dere Umstände gerechtfertigt war und nur in Ansehung
des Betrages welchen das Gericht für angemessen er
achtet

Auf Antrag kann der obsiegenden Partei für die ihr
durch das Erscheinen bei dem Gerichte entstandenen Ver
säumnisse in dem Urtheil eine Entschädigung zugebilligt
werden

61
Die nicht auf Grund einer mündlichen Verhandlung

ergehenden Beschlüsse und Verfügungen werden soweit



nicht ein Anderes bestimmt ist von dem Vorsitzenden allein

erlassen
Im Uebrigen sind für die Befugnisse des Vorsitzenden

und der Beisitzer die Vorschriften über das landgerichtliche
Verfahren maßgebend

In Bezug auf die Berathung und Abstimmung finden
die Vorschriften der Z 194 b s 200 des Gerichtsver
sassungsgesetze entsprechende Anwendung

8 62
In dem ersten auf die Klage angesetzte Termine kann

die Zuziehung der Beisitzer unterbleiben
Erscheint in dem Termine nur eine der Parteien so

erläßt auf Antrag derselben der Vorsitzende das Versäum
nißurthetl

Erscheinen beide Parteien so hat dei Vorsitzende einen
Sühncversuch vorzunehmen Kommt ein Vergleich zu
Stande so ist derselbe in Gemäßheit des 8 39 Absatz 2
tm Protokolle sestznstellen Das Gleiche gilt wenn die
Klage zurückgenommen oder wenn auf den Klagean pruch
verzichtet oder wenn derselbe anerkannt wird in diesen
Fällen hat sofern beantragt wird die Rechtsfolgen durch
Urtheil auszusprechen der Borsitzende das Urtheil zu er
lassen

Bleibt die Sache in dem Termine streitig so hat der
Vorsitzende die Entscheidung zu erlass n wenn dieselbe so
fort erfolgen kann und beide Parteien sie beantragen
Andernfalls ist ein neuer Verhandlungstermin zu welchem
die Beisitzer zuzuziehen sind anzusetzen und sofort zu ver
künden Zeugen und Sachverständige deren Vernehmung
der Vorsitzende für erforderlich erachtet sind zu diesem
Termine zu laden

63
In den vor die Gewerbegerichte gehörigen Rechtsstrei

tigkelten finden die Rechtsmittel statt welche in den zur
Zuständigkeit der Amtsgerichte gehörigen bürgerlichen
Rechtsstreitigketten zulässig sind Die Berufung ist jedoch
nur zulässig wenn der Werth deS Streitgegenstandes den
Betrag von einhundert Mark übersteigt Entscheidungen
über die Festsetzung der Kosten einschließlich der gemäß
60 ergangenen sind nicht anfechtbar

Als Berufungs und Beschwerdegericht ist das Land
gericht in dessen Bezirk das Gtwerbegericht seinen Sitz
hat zuständig

Ist für dasRechtsmittel gegen eineEntscheidung des Gewer
begerichts eine Nothschrist best mmt so beginnt diese für jede
Partei mit der an sie bewirkten Zustellung und sofern auf die
Zustellung verzichtet war 38 Absatz 2 mit der Ver
kündung der Entscheidung Im Uebrigen richtet sich die
Einlegung des Rechtsmittels und das Verfahren in der
Rechtsmittelinstanz nach den Vorschriften der Civilprozeß
ordnung Die Bestimmung tm Z 532 Absatz 2 der Civil
prozeßordnung über dte Einlegung der Beschwerde in dem
bei einem Amtsgerichte anhängigen oder anhängig gewe
senen Sachen findet entsprechende Anwendung

8 64
Aus den Zndurtheilen der Gewerbegerichte welche

rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind
sowie aus den Vergleichen welche nach Erhebung der
Klage vor dem Gewerbegerichte geschlossen sind findet die
Zwangsvollstreckung statt

Die der Berufung oder dem Einspruch unkerliegenden
Urtheile sind von Amtswegen für vorläufig vollstreckbar
zu erklären wenn sie die in Nr 1 des 3 bezeichneten
Streitigkeiten betreffen oder der Gegenstand der Verur
teilung an Geld oder Geldeswerth dte Summe von drei
hundert Mark nicht übersteigt

Die vorläufie Vollstreckbarkeit ist nicht auszusprechen
wenn glaubhaft gemacht wird daß die Vollstreckung dem
Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachtheil bringen
würde auch kann sie von einer vorgängigen Sicherheits
leistung abhängig gemacht werden

Im Uebrigen finden auf die Zwangsvollstreckung sowie
auf den Arrest und die einstweiligen Verfügungen die
Vorschriften tm achten Buche der Civilprozeßocdnung An
wendung Die für den Beginn der Zwangsvollstreckung
erforderlichen Zustellungen 88 671 672 der Cioil
prozeßordnung sind soweit sie nicht bereits vorher erfolgt
sind aus Antrag des Gläubigers durch das Gewerbege
richt zu bewirken

65
Schuldner der entstandenen Gebühren und Auslagen

ist derjenige welchem durch die gerichtliche Entscheidung
die Kosten auferlegt sind oder welcher dieselben durch eine
vor dem Gewerbegerichte abgegebene oder diesem mitge
theilte Erklärung übernommen hat und in Erma gelung
einer solchen Entscheidung oder Uebernahme derjenige
welcher das Versahren beantragt hat

Die Einziehung der Gerichtskosten erfolgt nach den
für die Einziehung der Gemeindeabgaben geltenden Vor
schriften

66
Die Kosten der Rechtsmittel und der Zwangsvoll

streckung bestimmen sich nach den sür die ordentlichen Ge
richte maßgebenden Vorschriften Das Gesuch um Fest
setzung der Kosten zweiter Instanz ist bei dsm Landge
richt anzubringen

Die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverstän
dige findet tn dem Verfahren vor den Gewerbegerichten
Anwendung

8 67
Dte ordentlichen Gerichte haben den Gewerbegerichten

nach Maßgabe der Bestimmungen des Gerichtsverfassung
gesetzes Rechtshülfe zu leisten

68

Gebühren
Für die Verhandlung des Rechtsstreites vor dem Ge

Werbegerichte wird eine einmalige Gebür nach dem Werthe
des Streitgegenstandes erhoben

Dieselbe beträgt bet einem Gegenstande im Werthe bis

20 Mk einschließlich 0,50 Mkvon mehr als 20 Mk bis 50 Mk einschließlich 1,00 Mk
von mehr als 50 Mk bis 100 Mk einschließlich 1,50 Mk

Die ferneren Werthklassen steigen um je 100 Mk die
Gebühren um je 1,50 Mk Dte höchste Gebühr beträgt
30 Mk

Wird der Rechtsstreit durch Versäumnißurtheil oder
durch eine auf Grund eines Anerkenntnisses oder unter
Zurücknahme der Klage erlassene Entscheidung erledigt
ohne daß eine kontradiktorische Verhandlung vorherge
gangen war so wird eine Gebühr tn Höhe der Hälfte
der oben bezeichneten Sätze erhoben

Wird ein zur Beilegung eines Rechtsstreites abge
schlossener Vergleich aufgenommen so wird eine Gebühr
nicht erhoben auch wenn eine kontradiktorische Verhand
lung vorausgegangen war

Schreibgebühren kommen nicht in Ansatz Für Zu
stellungen werden baare Auslagen nicht erhoben

Im Uebrigen findet die Erhebung der Auslagen nach
Maßgabe des 79 des Gerichlskosten Gesetzes statt Der

2 desselben findet Anwendung
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Dritter Abschnitt
Thätigkeit des Gewerbegerichtes als

Einigungsamt
69

Einigungsamt
Das Gewerbegericht kann in Fällen von Streitigkeiten

welche zwischen Arbeitgebern und Arbeitern über die Be
dingungen der Fortsetzung oder Wiederaufnahme des
Arbeitsverhältnisses entstehen als Einigungsamt angerufen
werden

8 70
Der Anrufung ist Folge zu geben wenn sie von beiden

Theilen erfolgt und dte bethätigten Arbeiter und Arbeit
geber letztere sofern ihre Zahl mehr als drei beträgt

Vertreter bestellen welche mit der Verhandlung vor
dem Einigungsamt beauftragt werden

Als Vertreter können nur Betheiltgte bestellt werden
welche das 25 Lebensjahr vollendet haben sich tm Be
sitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht durch
gerichtliche Anordnung tn der Verfügung über ihr Ver
mögen beschränkt sind

Soweit Arbeiter in diesem Alter nicht oder nicht tn
genügender Anzahl vyrhanden sind können jüngere Ver
treter zugelassen werden

Die Zahl der Vertreter jedes Theiles soll tn der Regel
nicht mehr als drei betragen Das Einigungsamt kann
eine größere Zahl von Vertretern zulassen

Ob dte Vertreter für genügend legitimirt zu erachten
ind entscheidet das Einigungsamt nach freiem Ermessen
edoch werden der Regel nach diejenigen Personen als

genügend legitimirte Vertreter zu gelten haben welche
von dem anderen Theile als solche ausdrücklich oder
tillschweigend anerkannt werden

Erfolgt die Anrufung nur von Seiten einer Partei
so hat der Vorsitzende hiervon einer oder mehreren der
ihm als Vertrauensmänner der anderen Partei bekannten
Persönlichkeiten Kenntniß zu geben und zugleich geeignet
erscheinenden Falles persönlich nach Möglichkeit darauf
hinzuwirken daß auch die andere Partei sich zur Anrufung
des Einigungsamtes bereit findet

Auch tn anderen Fällen soll der Vorsitzende bei Streitig
keiten der tn 69 bezeichneten Art auf die Anrufung
des Einigungsamtes hinzuwirken fuchen und dieselbe den
Parteien bet geeigneter Veranlassung nahelegen

Die Verhandlungen des Etntgungsamtes sind öffentlich
falls dies von beiden Theilen beantragt wird

71
Das Gewerbegericht welches als Einigungsamt thätig

wird soll neben dem Vorsitzenden mit 4 Beisitzern Ar
beitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl besetzt sein

Die Zuziehung der Beisitzer erfolgt durch den Vor
sitzenden

Das Einigungsamt kann sich durch Zuziehung von
Vertrauensmännern der Arbeitgeber und Arbeiter tn gleicher
Zahl ergänzen Dies muß geschehen wenn es von den
Vertretern beider Theile unter Bezeichnung der zuzu
ziehenden Vertrauensmänner beantragt wird

Die Beisitzer und Vertrauensmänner dürfen nicht zu
den Beteiligten die letzteren nicht zu den in 6 Abs 3
dieses Statutes bezeichneten Personen gehören Befinden
sich unter den Beisitzern unbetheiligte Arbeitgeber und
Arbeiter nicht tn genügender Zahl so werden die fehlen
den durch Vertrauensmänner ersetzt welche von den Ver
tretern der Arbeitgeber beziehungsweise der Arbeiter zu
wählen sind

8 72
Das Einigungsamt hat durch Vernehmung der Ver

treter beider Theile die Streitpunkte und die für die Be
urtheilung derselben in Betracht kommenden Verhältnisse
festzustellen Es ist befugt zur Aufklärung der letzteren
Auskunftspersonen vorzuladen und zu vernehmen

Jedem Beisitzer und Vertrauensmann steht das Recht
zu durch den Vorsitzenden Fragen an die Vertreter und
Auskunstspersonen zu richten

73
Nach erfolgter Klarstellung der Verhältnisse ist in ge

rlnsamer Verhandlung jedem Theile Gelegenheit zugeben
sich über das Vorbringen des anderen Theiles sowie über
dte vorliegenden Aussagen der Auskunftspersonen zu äußern

Demnächst findet ein Einigungsversuch zwischen den streiten
den Theilen statt

8 74
Kommt eine Vereinbarung zu Stande so ist der In

halt derselben durch eine von sämmtlichen Mitgliedern
des Einigungsamies und von den Vertretern beider
Theile zu unterzeichnende Bekanntmachung in dem amt
lichen Bekanntmachungsblatt des Magistrats zu veröffent
lichen

8 75
Kommt eine Vereinbarung nicht zu Stande so hat

Einigungsamt einen Schiedsspruch abzugeben welcher
auf alle zwischen den Parteien streitigen Fragen zu
strecken hat
Die Beschlußfassung über den Schiedsspruch erfolgt
einfacher Stimmenmehrheit Stehen bei der Beschluß
fassung über den Schiedsspruch die Stimmen sämmtlicher
für dte Arbeitgeber zugezogenen Beisitzer und Vertrauens
männer denjenigen sämmtlicher für die Arbeiter zuge
zogenen gegenüber so kann der Vorsitzende sich seiner
Stimme enthalten und feststellen daß ein Schiedsspruch
nicht zu Stande gekommen ist

76
Ist ein Schiedsspruch zu Stande gekommen so ist

derselbe den Vertretern beider Theile mit der Aufforderung
mündlich oder schriftlich zu eröffnen sich binnen einer zu
bestimmenden Frist darüber zu erklären ob sie sich dem
Schiedssprüche unterwerfen Die Nichtabgabe der Er
klärung binnen der bestimmten Frist gilt als Ablehnung
der Unterwerfung

Nach Ablauf der Frist hat das Einigungsamt eine von
sämmtlichen Mitgliedern desselben unterzeichnete öffentliche
Bekanntmachung in dem amtlichen Bekanntmachungsbiatt
des Magistrats zu erlassen welche den abgegebenen Schieds
spruch und die darauf abgegebenen Erklärungen der Par
teien enthält

8 77
Ist weder eine Vereinbarung noch ein Schiedsspruch

zu Stande gekommen so ist dies von dem Vorsitzmden
des Einigungsamies in gleicher Weise wie dies tn 76
vorgesehen ist öffentlich bekannt zu machen

8 78
Die Vertrauensmänner 8 71 Abs 3 erhalten auf

ihren Antrag Entschädigung für Zeitversäumniß gemäße
8 29 des Statutes die Auskunsts ersonen H 72 Abs 1
eine Vergütung nach Maßgabe der Gebührenordnung sür
Zeugen und Sachverständige

Vierter Abschnitt

Gutachten nnd Anträge der Gewerbegerichte
8 79

Gutachten und Anträge bezüglich gewerb
licher Fragen

Gutachten über gewerbliche Fragen welche von Staats
behörden ober von dem Magistrat erfordert werden sowie
Anträge welche bei Staatsbehörden oder Vertretungen
von Kommunal Verbänden eingebracht werden sollen sind
unter Leitung des Vorsitzenden von der Gesammtheit dcr
Beisitzer Äesammt Gewerbegericht zu berathen und zu
beschließen

Das Gesammt Gewerbegericht kann die zur Verhand
lung stehende Frage zur Vorberathung an einen aus
Arbeitgebern und Arbeitern in gleicher Zahl besteh den
Ausschuß verweisen Die Wahl des Ausschusses erfolgt
falls keiner der Beisitzer Widerspruch erhebt durch Zuruf,
anderenfalls getrennt von Arbeitgebern und Ardeitern
durch verschlossene Stimmzettel in der Weise daß jeder
Stimmberechtigte so viele Numen auf einen Stimmzettel
schreibt wie Ausschußmitglieder gewählt werden sollen
Gewählt sind diejenigen auf welche die meisten Stimmen
gefallen sind Bn Stimmengleichheit entscheidet das durch
den Vorsitzenden zu z ehende Loos

8 M
Der Vorsitzende des Gewerbegerichts beruft das Ge

sammt Gewerbegericht und leitet seine Verhandlungen
Die Stellvertreter des Vorsitzenden können an den Be

rathungen mit beschließender Stimme Theil nehmen
Beschlüsse werden von dem Gesammtgewerbegerichte ein

schließlich des Vorsitzenden mit einsacher Stimmenmehrheit

gefaßt Ein Antrag für wüchen nur dte Hälfte der
Stimmen abgegeben st gilt als abgelehnt

8 81
Das Gesammt Gewerlxgertcht muß berufen werden

1 wenn über die Abgabe eines von Staatsbehörden oder
dem Maeistrat gewünschten Gutachtens zu berathen oder
zu beschließen ist

2 wenn von mindestens zehn Beisitzern des Gewerbege
richtes beantragt wird daß eine von ihnen bezeichnete
Frage zum Gegenstande eines Antrages der in 8 70
Abs 3 des Gesetzes bezeichneten Art gemacht werde

8 82
Ueber die Verhandlungen des Gesammt Gewerbegerichtes

ist ein Protokoll auszunehmen welches bei hervortretenden
Meinungsverschiedenheiten ersichtlich machen muß welche
Meinung von den Arbeitgebern und welche von den Ar
beitern vertreten worden sind

Etwaige Abstimmungen sind so vorzunehmen und zu
Protokolliren daß das Ergebniß derselben bezüglich der
Arbeitgeber und bezüglich der Arbeiter getrennt ersicht
lich ist

Fortsetzung in der dritte Beilage
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